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Zeitspiegel I Altersdiskriminierung 17

Der beinahe alltägliche
Verfassungsbruch
Altersdiskriminierung ist leider sehr häufig. Eine wissenschaftliche Studie soll sie genauer dokumentieren, damit

man diese Fälle besser bekämpfen kann. Alle Betroffenen können zu dieser Studie einen Beitrag leisten.

Von Martin Hauzenberger

IDer Verfassungstext ist unmissverständ-
lieh: «Niemand darf diskriminiert werden,

namentlich nicht wegen der Herkunft, der

Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Spra-
che, der sozialen Stellung, der Lebensform,
der religiösen, weltanschaulichen oder politi-
sehen Überzeugung oder wegen einer körper-
liehen, geistigen oder psychischen Behinde-

rung.» So steht es in Artikel 8 Absatz 2 der

Verfassung der Schweizerischen Eidgenossen-
schaff. Doch die Realität, das wissen wir alle,
sieht anders aus. Es gibt viele Menschen in
unserem Land, die diskriminiert werden oder
sich zumindest diskriminiert fühlen.

Vor allem ältere Menschen müssen solche

Erfahrungen machen: Bei Ämtern und Ver-

Sicherungen, in Spitälern und Heimen, in All-
tagssituationen müssen sie erleben, dass jene,
die sich etwas mehr Zeit nehmen wollen oder

müssen, schnell einmal an den Rand gedrängt
oder nicht ernst genommen werden.

Erlebt haben es viele, aber wo, wann und
wie oft es geschieht, darüber fehlen genaue
Zahlen. Das Forschungsprojekt Altersdiskrimi-
nierung will das ändern. Für diese Studie sollen

möglichst viele Beispiele und Berichte Betroffe-

ner gesammelt werden, um das Problem wis-
senschaftlich zu erfassen. Das Projekt wird von
der Fachhochschule St. Gallen, von Pro Senec-

tute Schweiz und der Regierung des Fürsten-

turns Liechtenstein durchgeführt. Es wird vom
Schweizerischen Nationalfonds und von der

EU-Kommission finanziell unterstützt.
Einer der Initianten ist Prof. Dr. Urs Kalber-

matten, bei Pro Senectute Schweiz verant-
wortlich für Weiterbildung und Forschung und
Dozent an der Hochschule für Sozialarbeit in
Bern: «Die Studie läuft, und wir versuchen,
bis Mitte dieses Jahres möglichst viele Fälle

und Geschichten zu sammeln. Wir haben so-

gar Berichte aus Deutschland erhalten. Es

geht darum, die Altersdiskriminierung im
Alltag zu erfassen, wo sie oft gar nicht so gut
erkennbar ist. Und einen Überblick zu geben

Ii

Von fast allen verlassen: Selbst in

sozialen Institutionen wie etwa

Heimen gibt es Diskriminierung.

über die verschiedenen Formen, die sie an-
nehmen kann.»

Urs Kalbermatten nimmt auch die eigene
Branche nicht aus: «Gerade in der Wissen-
schaft kommt es immer wieder vor, dass man
ältere Menschen nicht ernst nimmt oder dass

diskriminierende <A-Studien> verfasst werden:
über Asylanten, Alkoholiker und Alte...»

Die Studie soll aufgrund der eingegangenen
Berichte Grundlagen erarbeiten, damit kon-
krete Forderungen untermauert werden kön-

nen und damit auf allfällige Diskriminierun-

gen aufmerksam gemacht werden kann. «Auch

Organisationen wie Pro Senectute könnten für
ihre Alterspolitik auf diese Daten zugreifen»,
ergänzt Kalbermatten.

Hier können alle Betroffenen ihren Beitrag
leisten. Wer diskriminiert worden ist, kann Mit-
arbeitenden des Projekts seine Geschichte er-

zählen und so zur breiten Abstützung der Stu-

die beitragen. Am besten geht das im Internet
unter www.altersdiskriminierung.ch - doch

um Menschen ohne Internet nicht zu diskrimi-
nieren, sind auch Wortmeldungen auf traditio-
nellen Wegen hochwillkommen: FHS St. Gallen

- Hochschule für Angewandte Wissenschaften,
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